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Gemeinde Otterbach
Bebauungsplan "Etzweidstraße"
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB

N

VERFAHRENSVERMERKE

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am 12.04.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 13a BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist am 21.04.2011 ortsüblich 
bekannt gemacht worden.

Otterbach, den 03.05.2012

............................................................
B. Hörhammer, Ortsbürgermeisterin

AUSLEGUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am 12.12.2011 den Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung gebilligt und 
zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Der Bebauungsplan hat mit der Begründung für die Dauer eines Monats vom 30.12.2011 bis einschließlich 
27.01.2012 öffentlich ausgelegen. Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung sind am 22.12.2011 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 

Otterbach, den 03.05.2012

............................................................
B. Hörhammer, Ortsbürgermeisterin

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

Die Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der 
Zeit vom 30.12.2011 bis 27.01.2012. Der Beteiligungsbeschluss wurde am 12.04.2011 gefasst.

Otterbach, den 03.05.2012

............................................................
B. Hörhammer, Ortsbürgermeisterin

SATZUNGSBESCHLUSS

Nach Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen  wurde der Bebauungsplan gem. § 10 
Abs. 1 BauGB am 19.03.2012 vom Gemeinderat als Satzung beschlossen.

Otterbach, den 03.05.2012

............................................................
B. Hörhammer, Ortsbürgermeisterin

AUSFERTIGUNG 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 
19.03.2012 sowie der Begründung in der Fassung vom 19.03.2012 wird hiermit ausgefertigt.

Otterbach, den 03.05.2012

............................................................
B. Hörhammer, Ortsbürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG/INKRAFTSETZUNG

Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 10.05.2012 ortsüblich bekannt gemacht.
Damit ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Otterbach, den .........................................

.................................................................
B. Hörhammer, Ortsbürgermeisterin

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)
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